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N A C H R U F 

Tief erschüttert und traurig nehmen wir Abschied von unserem Mitarbeiter 

Josef Mangstl 

Er trat im Jahr 1994 in den Dienst des Landratsamtes Rosenheim ein und war zuletzt als Gruppenleiter der Fahrerlaubnis-
behörde tätig. 
Durch sein hilfsbereites und bescheidenes Wesen hat er sich im Kollegenkreis bleibende Wertschätzung erworben.  
Wir werden ihn nicht vergessen. 

Seinen Angehörigen gilt unser Mitgefühl. 

Für den Landkreis Rosenheim Für den Personalrat 

Josef Huber Luise Bauer 
stellv. Landrat Personalratsvorsitzende 
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VERFASSUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 

Vollzug der Baugesetze; 
Errichtung der temporären Abstützung während der Instandsetzung des chloridgeschädigten Tragsystems 
in der Tiefgarage, Fl.-Nr. 679/28,  
Gemarkung Prien a. Chiemsee 

Bauherr: WEG Schillerstraße 18-22, Schillerstraße 18-22, 83209 Prien a. Chiemsee 
Bauvorhaben: Errichtung der temporären Abstützung während der Instandsetzung des chloridgeschä-

digten Tragsystems in der Tiefgarage 
Bauort: Prien a. Chiemsee, Schillerstr. 18-22 
Gemarkung: Prien a. Chiemsee 
Flurnummer: 679/28 

Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 

Baugenehmigung 

A.   Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen im vereinfachten Verfahren genehmigt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
dieses Bescheides beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage kann 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der  
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 

In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung dienenden Tatsachen und  
Beweismittel angegeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in  
Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen  
Wirkungen! 

• Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung sind der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 

• Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten. 

Hinweis:  Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt  
mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 

Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können während der Amtsstunden im Landratsamt Rosenheim, Bauabteilung, 
Wittelsbacherstr. 53, 83022 Rosenheim, Zimmer 01.611, eingesehen werden. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 04.03.2020 

gez. 

Bruhnke
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Sturmwarndienst Simssee 

Der Sturmwarndienst am Simssee hat seine Tätigkeit am 01. April 2020 wieder aufgenommen. Die Sturmwarnung wird über 
die zwei vorhandenen Leuchten ausgelöst. 

40 Lichtblitze in der Minute bedeuten „Starkwindwarnung“; es wird vor Windböen oder anhaltendem Wind von 6 und 7 
Beaufort (39 bis 61 km/h) gewarnt.  

Die „Sturmwarnung“ selbst wird durch 90 Lichtblitze angezeigt. Mit der Sturmwarnung wird vor 8 und mehr Beaufort (62 
km/h und mehr) gewarnt. 

Alle Wassersportler müssen dann unverzüglich Sicherheitsmaßnahmen treffen und nötigenfalls das nächste Ufer  
aufsuchen. 

Die Beachtung und unbedingte Befolgung der Signalzeichen wird jedem Seebenutzer im eigenen Interesse dringend  
nahegelegt. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 12.03.2020 

gez. 

Bauer 
Regierungsdirektorin (EAPl 093-7) 
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GESUNDHEITSWESEN, VETERINÄRWESEN,  
GESUNDHEITLICHER VERBRAUCHERSCHUTZ 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG); 
Allgemeinverfügung zur Anordnung der Absonderung in häuslicher Quarantäne für Kontaktpersonen der Kategorie 
I (höheres Infektionsrisiko) zu bestätigten SARS-CoV-2 Fällen 

Das Landratsamt Rosenheim erlässt auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 S. 1 und § 30 Abs. 1 S. 2 des 
Infektionsschutzgesetzes in Verbindung mit § 65 der Zuständigkeitsverordnung und Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des 
Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes folgende  

Allgemeinverfügung 

1. Für Personen, die durch das Staatl. Gesundheitsamt Rosenheim als Kontaktpersonen der Kategorie I entsprechend der 
Definition durch das Robert Koch-Institut (RKI) ermittelt sind, wird für einen Zeitraum von 14 Tagen, beginnend mit dem 
Tag des letzten Kontakts zum bestätigten SARS-CoV-2-Fall die Absonderung in sog. häuslicher Quarantäne
angeordnet. 

Für Personen, die innerhalb dieser 14-tägigen Quarantänezeit Erkrankungssymptome wie Husten, Schnupfen, Fieber, 
Kurzatmigkeit, Muskel-, Gelenk-, Kopf- oder Halsschmerzen entwickeln, verlängert sich die Quarantäne um weitere 14 
Tage beginnend ab dem 1. Tag des Auftretens der Erkrankungssymptome. Die Anordnung endet nach Ablauf dieser 
14 Tage und wenn 48 h vor Ablauf der Quarantänezeit Symptomfreiheit besteht. Die Quarantänezeit verlängert sich 
gegebenenfalls um weitere Tage bis eine Symptomfreiheit von 48 h vor der Entlassung aus der häuslichen Quarantäne 
sichergestellt ist. 

Während dieser Zeit darf die Wohnung ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes nicht verlassen werden 
(Aufenthalt im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon ist gestattet).  Ferner ist es untersagt, Besuch von 
Personen zu empfangen, die nicht dem Haushalt angehören. 
Das Gesundheitsamt kann im Einzelfall Ausnahmegenehmigungen erteilen, soweit dies im öffentlichen Interesse 
geboten und aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. 

2. Für die Zeit der Absonderung unterliegt die Kontaktperson der Beobachtung durch das Gesundheitsamt.  
Während der Absonderung sind Untersuchungen und Entnahmen von Untersuchungsmaterial durch die Beauftragten 
des Gesundheitsamtes an sich vornehmen zu lassen, insbesondere erforderliche äußerliche Untersuchungen, 
Abstriche von Haut und Schleimhäuten, Blutentnahmen und Röntgenuntersuchungen, sowie das erforderliche 
Untersuchungsmaterial auf Verlangen bereitzustellen. Anordnungen des Gesundheitsamtes sind Folge zu leisten. 
Ferner besteht die Verpflichtung, den Beauftragten des Gesundheitsamtes zum Zwecke der Befragung oder der 
Untersuchung den Zutritt zur Wohnung zu gestatten und auf Verlangen über alle den Gesundheitszustand betreffenden 
Umstände Auskunft zu geben. Wird diesen Anordnungen nicht Folge geleistet und dadurch eine Gefährdung der Umwelt 
hervorgerufen, so kann die Unterbringung in einem Krankenhaus angeordnet werden. 

3. Bis zum Ende der Absonderung hat die Kontaktperson  
- zweimal täglich die Körpertemperatur zu messen 
- täglich auf Erkrankungssymptome und Körpertemperatur zu achten sowie Kontakte zu weiteren Personen zu 

vermeiden 

4. Es sind folgende Hygieneregeln zu beachten: 
- Im Haushalt hat nach Möglichkeit eine zeitliche und räumliche Trennung der Kontaktperson von anderen 

Haushaltsmitgliedern zu erfolgen. Eine zeitliche Trennung kann z.B. dadurch erfolgen, dass die Mahlzeiten nicht 
gemeinsam, sondern nacheinander eingenommen werden.  
Eine räumliche Trennung kann z.B. dadurch erfolgen, dass sich die Kontaktperson in einem anderen Raum als die 
anderen Haushaltsmitglieder aufhält. 

- Die Hände sollen regelmäßig gründlich mit Wasser und Seife gewaschen werden. 
Das Berühren von Augen, Nase und Mund ist zu vermeiden.  

- Hustenetikette ist einzuhalten: Beim Husten und Niesen ist auf Abstand zu anderen Personen zu achten. Es sollte 
die Armbeuge vor Mund und Nase gehalten oder ein Taschentuch benutzt werden, das sofort entsorgt wird.  
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5. Bei Auftreten von behandlungsbedürftigen Symptomen wie z.B. Husten, Schnupfen, Fieber, Kurzatmigkeit, Muskel-, 
Gelenk-, Kopf- oder Halsschmerzen ist der / die Hausarzt / Hausärztin telefonisch zu kontaktieren. Sollte ärztliche Hilfe 
benötigt werden, ist vorab und beim Kontakt mit medizinischem Personal die jeweilige Person zu informieren, dass es 
sich um eine Kontaktperson zu einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall handelt.  

6. Auf die Bußgeldvorschrift des § 73 Abs. 1a Nr. 6 bzw. die Strafvorschrift des § 74 IfSG wird hingewiesen.  

7. Die Allgemeinverfügung tritt am 25.03.2020 in Kraft.  

Begründung: 

I. 
Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne von § 2 Nr. 1 IfSG. 

Zur Sicherstellung einer Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionen mit SARS-CoV-2 sind Kontaktpersonen der 
Kategorie I (höheres Infektionsrisiko) nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) in häuslicher Quarantäne 
abzusondern. Kontaktpersonen der Kategorie I sind nach diesen Empfehlungen Personen, die mindestens 15 Minuten face-
to-face Kontakt (z.B. im Rahmen eines Gesprächs) oder einen direkten Kontakt zu Sekreten (z.B. beim Küssen, Anhusten, 
Anniesen) zu einem bestätigten COVID-19-Erkrankungsfall hatten. 

Zu Nr. 1 bis 5: 

Werden Krankheitsverdächtige oder Ansteckungsverdächtige festgestellt, trifft die zuständige Behörde gemäß § 28 Abs. 1 
S. 1 IfSG die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 genannten, soweit und solange es zur 
Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Nach § 30 Abs. 1 Satz 2 IfSG kann bei 
Krankheitsverdächtigen und Ansteckungsverdächtigen angeordnet werden, dass sie in einem geeigneten Krankenhaus oder 
in sonst geeigneter Weise abgesondert werden 

Ist eine Person durch das Staatl. Gesundheitsamt Rosenheim als Kontaktperson der Kategorie I (höheres Infektionsrisiko) 
festgestellt, gilt diese als Krankheitsverdächtiger bzw. Ansteckungsverdächtiger im Sinne des IfSG. Um eine weitere 
Verbreitung des hochansteckenden Virus SARS-CoV-2 zu verhindern, ist die häusliche Absonderung für einen Zeitraum von 
14 Tagen seit dem letzten Kontakt zum Erkrankungsfall sowie die in den Nrn. 2 bis 6 aufgeführten Schutzmaßnahmen 
erforderlich.  
Die Anordnungen ergehen nach pflichtgemäßem Ermessen und sind verhältnismäßig. Nach den Empfehlungen des 
Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und des Robert Koch-Instituts sind die angeordneten 
Schutzmaßnahmen bei Personen mit einem direkten engen Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall notwendig. Die 
Dauer der Absonderung ist zeitlich auf den Inkubationszeitraum begrenzt. Die Absonderung kann im häuslichen Bereich 
vollzogen werden.  

zu Nr. 6  

Die Bußgeldbewehrung der Maßnahme folgt aus § 73 Abs. 1 a Nr. 6 IfSG. Zuwiderhandlungen können nach § 74 IfSG 
strafbar sein.  

zu Nr. 7 

Die Anordnung tritt am 25.03.2020 in Kraft. Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG) sofort vollziehbar.  

Nach Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG gilt bei der öffentlichen Bekanntgabe eines schriftlichen Verwaltungsaktes dieser zwei 
Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon 
abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Um eine mögliche 
Verbreitung einer Infektion zeitnah zu verhindern, wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. 

Eine Allgemeinverfügung darf auch dann öffentlich bekanntgegeben werden, wenn die Bekanntgabe an die Beteiligten 
untunlich ist (Art. 41 Abs. 3 Satz 2 BayVwVfG). Vorliegend ist die Bekanntgabe an die Beteiligten untunlich, weil auf Grund 
der großen Vielzahl der betroffenen Adressaten eine zeitnahe individuelle Bekanntgabe nicht möglich ist. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem  

Bayerischen Verwaltungsgericht in München 
Postfachanschrift: 80005 München, Postfach 20 05 43 

Hausanschrift: 80335 München, Bayerstr. 30 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die 
Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtliche Wirkungen!  
- Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen sind der Internetpräsenz der Bayerischen Ver-

waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 
- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-

gebühr fällig. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 24.03.2020 

gez. 

Mascher 
Regierungsrätin 
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Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG); 
Ausbruch des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 bzw. Erkrankung COVID-19; 

Ausnahme vom Verbot des Abhaltens von Bestattungen als Veranstaltungen im Sinne der Allgemeinverfügung des 
Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege und des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
Arbeit und Soziales vom 16.03.2020, Az. 51-G98000-2020/122-67 

Das Landratsamt Rosenheim erlässt auf Grund von § 28 Abs. 1 S. 2 des Infektionsschutzgesetzes i.V.m. Nr. 1 Satz 4 der 
Allgemeinverfügung des Bayer. Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege und des Bayerischen Staatsministeriums für 
Familie, Arbeit und Soziales vom 16.03.2020, Az. 51-G98000-2020/122-67, in Form der Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 17.03.2020 (Az. Z6a-G8000-2020/122-83) folgende 

Allgemeinverfügung:

1. Für die Durchführung von Bestattungen wird unter Beachtung folgender Auflagen eine Ausnahme vom Veranstaltungs- 
und Versammlungsverbot der Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege und 
des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales vom 16.03.2020, Az. 51-G98000-2020/122-67, 
erteilt: 

a.) Die Teilnahme von mehr als 15 Personen (exklusive Priester und Bestattungsmitarbeiter) an der Bestattung ist 
unzulässig. 

b.) Eine Bekanntmachung des Bestattungstermins in der Presse oder in sonstiger Weise hat zu unterbleiben. 
c.) Die Teilnahme von Personen mit Fieber oder Symptomen einer Atemwegsinfektion ist unzulässig. 
d.) Die teilnehmenden Personen haben einen Abstand von 1,5 m zueinander einzuhalten. 
e.) Mikrofone sind lediglich von einer Person zu benutzen und anschließend zu desinfizieren. 
f.) Trauerfeiern in geschlossenen Räumen sind nur zulässig, wenn der Mindestabstand von 1,5 m gewährleistet wer-

den kann. 
g.) Türen (insb. zu Friedhof, Leichenhaus, Trauerhalle) müssen für die Zeit der Bestattung geöffnet bleiben. 
h.) Erdwurf und Weihwassergaben am offenen Grab sowie am aufgebahrten Sarg sind unzulässig. 
i.) Eine Offene Aufbahrung des Verstorbenen ist unzulässig. 
j.) Soweit die Möglichkeit besteht, ist ein Handdesinfektionsmittelspender sichtbar aufzustellen. 

2. Diese Allgemeinverfügung tritt an dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft.  
Sie gilt bis einschließlich 19.04.2020. 

Hinweis: 

1. Keine Genehmigungsfähigkeit besteht für die Durchführung von Rosenkranzgebeten. 

2. Es wird empfohlen, Bestattungen – soweit möglich – zu verschieben.  

3. Für die Bestattung von Urnen sind insoweit keine Besonderheiten zu beachten.  
Bei Erdbestattungen ist bei entsprechender Kühlmöglichkeit eine Genehmigung von der Gemeinde nach § 19 Abs. 2 
Satz 1 der Bestattungsverordnung einzuholen, wenn die Bestattung nicht innerhalb von 96 Stunden nach Feststellung 
des Todes durchgeführt wird. 

4. Anordnungen auf Basis des § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG sind gem. § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort 
vollziehbar; eine Klage dagegen hat deshalb keine aufschiebende Wirkung. 

Begründung: 

I. 

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet, so dass die WHO am 11.03.2020 das 
Ausbruchsgeschehen als Pandemie bewertet hat. Die Erkrankung ist sehr infektiös. Es besteht weltweit, deutschlandweit 
und bayernweit eine sehr dynamische und ernst zu nehmende Situation mit starker Zunahme der Fallzahlen innerhalb we-
niger Tage auch in der Region.  

Inzwischen werden aus der Region vermehrt Erkrankungsfälle (COVID-19) gemeldet. Insbesondere ältere Menschen und 
solche mit vorbestehenden Grunderkrankungen sind von schweren Krankheitsverläufen betroffen und können an der Krank-
heit sterben. Da weder eine Impfung in den nächsten Monaten, noch derzeit eine spezifische Therapie zur  
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Verfügung stehen, müssen alle Maßnahmen ergriffen werden, um die Ausbreitung zu verlangsamen, damit die Belastung 
für das Gesundheitswesen reduziert und die medizinisch Versorgung sichergestellt werden kann. 

Die geltende Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege und des Bayerischen 
Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales vom 16.03.2020, Az. 51b-G8000-2020-122-67, untersagt landesweit 
Veranstaltungen und Versammlungen bis zum 19.04.2020. 

Ausgenommen hiervon sind private Feiern in hierfür geeigneten privat genutzten Wohnräumen, deren sämtliche Teilnehmer 
einen persönlichen Bezug (Familie, Beruf) zueinander haben. 
Ausnahmegenehmigungen können auf Antrag von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde erteilt werden, soweit dies im 
Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. 

Bei Bestattungen handelt es sich um Veranstaltungen, die im Grundsatz bis 19.04.2020 verboten sind. Dies umfasst insbe-
sondere Trauergottesdienste, Aussegnungen, Verabschiedungen und Beisetzungen. Die Untersagung gilt unabhängig von 
der Anzahl der Trauergäste sowie davon, ob sich die Trauergesellschaft nur aus der Familie oder auch aus dem Freundes-
, Bekannten oder Kollegenkreis zusammensetzt. 

II. 

Das Landratsamt Rosenheim ist zum Erlass dieser Allgemeinverfügung sachlich nach § 65 der Zuständigkeitsverordnung 
(ZustV) i.V.m. IfSG i.V.m. Nr. 1 Satz 4 der Allgemeinverfügung des Bayer. Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 
und des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales vom 16.03.2020, Az. 51-G98000-2020/122-67, in 
Form der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 17.03.2020 (Az.  
Z6a-G8000-2020/122-83) und örtlich nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) zu-
ständig. 

Rechtsgrundlage für diese Allgemeinverfügung ist § 28 Abs. 1 S. 2 IfSG i.V.m. Nr. 1 Satz 4 der genannten Allgemeinverfü-
gung. 

Nach § 28 Abs. 1 IfSG trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, wenn Kranke, Krankheitsverdäch-
tige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden oder es sich ergibt, dass ein Verstorbener krank, 
krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krank-
heiten erforderlich ist. 
Unter den Voraussetzungen des Satz 1 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen beschränken.  

Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG, der sich in der Region derzeit 
stark und immer schneller verbreitet. 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 über Tröpfchen, z.B. durch Husten, Niesen und durch teils 
mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann es zu Übertragungen von Mensch-zu-Mensch kommen. 
Sinn und Zweck des Infektionsschutzgesetzes ist nach § 1 Abs. 1 IfSG, übertragbare Krankheiten beim Menschen vorzu-
beugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und Ihre Weiterverbreitung zu verhindern. 

Die geltende Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege und des Bayerischen 
Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales vom 16.03.2020, Az. 51b-G8000-2020-122-67, untersagt landesweit 
Veranstaltungen und Versammlungen bis zum 19.04.2020. 

Bei Bestattungen handelt es sich um Veranstaltungen bzw. Versammlungen, die im Grundsatz bis 19.04.2020 verboten 
sind.  
Dies umfasst insbesondere Trauergottesdienste, Aussegnungen, Verabschiedungen und Beisetzungen. Die Untersagung 
gilt unabhängig von der Anzahl der Trauergäste sowie davon, ob sich die Trauergesellschaft nur aus der Familie oder auch 
aus dem Freundes-, Bekannten oder Kollegenkreis zusammensetzt. 

Eine Erteilung von Ausnahmegenehmigungen kommt nach Mitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit 
und Pflege vom 23.03.2020 aus infektionsschutzrechtlicher Sicht insbesondere unter der Einhaltung der in Ziffer 1.a.) bis 
1.j.) dieser Allgemeinverfügung festgesetzten Nebenbestimmungen in Betracht. 
Im Hinblick auf die stets gleichbleibenden infektionsschutzrechtlichen Nebenbestimmungen und den mit Einzelerlaubnissen 
verbundenen Verwaltungsaufwand ist der Erlass einer Allgemeinverfügung geboten.    

Keine Genehmigungsfähigkeit besteht für die Durchführung von Rosenkranzgebeten. 

Die Festsetzung der Auflagen unter denen eine Bestattung durchgeführt werden kann, erfolgt in Ausübung pflichtgemäßen 
Ermessens unter Beachtung des in § 1 Abs. 1 IfSG definierten Zwecks.  

Wesentlicher Schwerpunkt des Infektionsschutzrechts ist die Verhinderung des Ausbreitens der Prävention übertragbarer 
Krankheiten. Die verfügten Nebenbestimmungen sind hierfür nach Einschätzung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Gesundheit und Pflege geeignet. 
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Die unter Ziffer 1 dieses Bescheides genannten Maßnahmen sind nach dem Infektionsschutzgesetz dazu geeignet, eine 
weitere Übertragung von SARS-CoV-2 zu verhindern und damit das Risiko von großen und/oder schwer verlaufenden Aus-
brüchen zu verhindern. 
Aktuell erhöhen sich täglich die Zahlen derer, die nachweislich am neuartigen Coronavirus erkrankt sind und auch die Zahl 
der begründeten Verdachtsfälle steigt an. Es ist daher davon auszugehen, dass die zugrundeliegenden Infektionsketten weit 
verzweigt sind und es auch eine größere Zahl infizierter Personen gibt, die asymptomatisch sind, da man eine Ansteckung 
oft gar nicht bemerkt, weil diese ohne Symptome verläuft. 
Die häufigen Symptome können auch für eine Erkältung oder einen grippalen Infekt gehalten werden. Es ist daher möglich, 
dass Besucher, die gar nicht wissen, dass sie krank sind oder ihre Symptome nicht in den Zusammenhang mit dem Corona-
virus bringen bzw. verharmlosen, besonders vulnerable Personen anstecken können. 

Die festgesetzten Auflagen sind auch erforderlich; weniger einschneidende Maßnahmen als die unter Ziffer 1 dieses Be-
scheides genannten Auflagen versprechen nicht den gewünschten Erfolg. 
Die angeordneten Auflagen sind auch angemessen. Die Abwägung der betroffenen Rechtsgüter hat ergeben, dass das hohe 
Schutzgut der Gesundheit von Menschen bzw. das Interesse der Allgemeinheit, wirksam und effektiv vor dem neuartigen 
Virus geschützt zu werden, private Interessen an einer abweichenden Durchführung von Bestattungen überwiegt.  

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem  

Bayerischen Verwaltungsgericht in München 
Postfachanschrift: 80005 München, Postfach 20 05 43 

Hausanschrift: 80335 München, Bayerstr. 30 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die 
Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtliche Wirkungen!  
- Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen sind der Internetpräsenz der Bayerischen 

Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 
- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfah-

rensgebühr fällig. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 24.03.2020 

gez. 

Mascher 
Regierungsrätin 
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FINANZWESEN 

Vollzug des BaySchFG und der GO; 
Haushalt 2020 des Mittelschulverbandes Neubeuern – Rohrdorf – Samerberg 

I. 

Die Schulverbandsversammlung des Mittelschulverbandes Neubeuern – Rohrdorf – Samerberg hat am 23.01.2020 den 
Haushalt des Jahres 2020 beschlossen. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile und wird 
nachstehend bekannt gemacht: 

Haushaltssatzung 

des Mittelschulverbandes Neubeuern – Rohrdorf – Samerberg 
(Geschäftsführende Gemeinde Markt Neubeuern) 

für das Haushaltsjahr 2020 

„Aufgrund der Art. 9 Abs. 7 und 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes 
über kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Mittelschulverband 
folgende Haushaltssatzung:“ 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird  

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben auf je 783.500 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf je  93.600 €

festgesetzt. 

§ 2 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht aufgenommen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

§ 4  

A. Verwaltungsumlage 

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf 564.100 € festgesetzt.

Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes 
umgelegt. 

Die für die Berechnung der Schulverbandsumlage maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom  
01. Oktober 2019 wird auf 108 Verbandsschüler  festgesetzt. 

Die Verbandsumlage wird somit je Verbandsschüler auf  5.223,15 € festgesetzt. 
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B. Investitionsumlage 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf  
50.000 € festgesetzt. 

§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 

Neubeuern, den 10.02.2020 
Schulverband Neubeuern 

gez. 

Schneider 
Schulverbandsvorsitzender 

II. 

Es wird bekannt gemacht, dass die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung ab dem Tag dieser Veröffentlichung in der Geschäftsstelle des Mittelschulverbandes (Gemeinde 
Neubeuern, Schlossstr. 4, 83115 Neubeuern) zur öffentlichen Einsicht ausliegt. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 02.03.2020 

gez. 

Mandl 
Regierungsrätin 
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SONSTIGES 

B e k a n n t m a c h u n g 

der 
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn 

Aufgebot für Sparurkunden gemäß § 25 SpkO, Art. 34 - 42 AGBGB. 
Nachstehende Sparurkunden wurden zu Verlust gemeldet und werden öffentlich aufgeboten: 

Sparurkunden Nr.: 4152627040 
ausgestellt auf: Thomas Dieplinger, Christine Dieplinger 
Antragsteller des 
Aufgebotsverfahrens: Thomas Dieplinger, Christine Dieplinger 

An den Inhaber der Urkunde ergeht die Aufforderung, binnen drei Monaten ab heute seine Rechte unter Vorlage der  
Urkunde bei der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn anzumelden, widrigenfalls die Urkunde für kraftlos  
erklärt wird. 

Wasserburg am Inn, den 24.03.2020 KREIS- UND STADTSPARKASSE WASSERBURG AM INN 

B e k a n n t m a c h u n g 

der 
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn 

1.   Die Sparurkunde Nr. 3165129051 wird für kraftlos erklärt. 

2.  Da die Aufgebotsfrist von drei Monaten abgelaufen ist, ohne dass die aufgebotene Urkunde bei der Sparkasse vorge-
legt worden ist, hat der Vorstand der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn dem Antrag auf Kraftloserklärung 
stattgegeben und die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 

§ 25 Spk0, Art. 34 – 42 AGBGB 

Wasserburg am Inn, den 24.03.2020  KREIS- UND STADTSPARKASSE WASSERBURG AM INN 

B e k a n n t m a c h u n g 

der 
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn 

1.   Die Sparurkunde Nr. 3161601400 wird für kraftlos erklärt. 

2.  Da die Aufgebotsfrist von drei Monaten abgelaufen ist, ohne dass die aufgebotene Urkunde bei der Sparkasse vorge-
legt worden ist, hat der Vorstand der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn dem Antrag auf Kraftloserklärung 
stattgegeben und die Sparurkunden für kraftlos erklärt. 

§ 25 Spk0, Art. 34 – 42 AGBGB 

Wasserburg am Inn, den 24.03.2020  KREIS- UND STADTSPARKASSE WASSERBURG AM INN 
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Bekanntmachung der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling 

Aufgebot für Sparurkunden gemäß Art. 33-42 AGBGB 

Folgende Sparurkunden wurden zu Verlust gemeldet und  
werden öffentlich aufgeboten: 

Sparkassenbuch Nr.  3111372284 

Das Aufgebot ist im Schalterraum der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling, Kufsteiner Str. 1-5, 83022 Rosenheim veröffent-
licht.  

An den Inhaber der Urkunde ergeht die Aufforderung, binnen drei Monaten ab heute seine Rechte unter Vorlage der  
Urkunde bei der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling anzumelden, widrigenfalls die Urkunde für kraftlos  
erklärt wird. 

Bad Aibling, den 03.03.2020 Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling 
                                                                                                                        Vorstand 


